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Herr 
Präsident des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1215/J der 

Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, Genossinnen und Genossen wie folgt: 

 

Frage 1: 

Mein Ressort begrüßt diesen Vorschlag. 

Frage 2: 
 
Ich nehme die Behandlung des Vorschlages federführend wahr. Die mitbetroffenen Ressorts 
sind eingebunden. 

Frage 3: 

Ja 

Frage 4: 

Ja 

Frage 5: 
 
Es wären die auf Grundlage des Suchtmittelgesetzes erlassene Suchtgiftverordnung und die 
Suchtgift-Grenzmengenverordnung zu ändern. 

Frage 6: 

Nein 
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Frage 7: 

Nein 

Frage 8: 

Einwände sind derzeit nicht bekannt. 

Frage 9: 

Der Vorschlag wird im Rat Justiz und Inneres behandelt. 

Frage 10: 

Der Vorschlag wurde in der Ratsarbeitsgruppe „Horizontale Gruppe Drogen“ behandelt. 

Frage 11: 

Ja, der Vorschlag wurde zuletzt in der Sitzung am 17. April 2018 behandelt. 

Frage 12: 

Der Vorschlag wurde im Juni 2018 dem Europäischen Parlament zur Stellungnahme zugelei-

tet und soll nach Abschluss des Konsultationsprozesses zügig zur Umsetzung gelangen. 

Frage 13: 

Es kommt Beschluss 2005/387/JI des Rates betreffend den Informationsaustausch, die Risi-

kobewertung und die Kontrolle bei neuen psychoaktiven Substanzen (ABl L 2005/127, 32) 

zur Anwendung, wonach die Mitgliedstaaten nach diesbzgl. vorangehender Beschlussfassung 

durch den Rat, die jeweils in Rede Substanzen in ihr nationales Kontroll- und Strafrechtsre-

gime aufzunehmen haben. 

Darüber hinaus wird auf die Unterrichtung über Vorhaben im Rahmen der Europäischen 

Union gem. § 23e bis 23j B-VG sowie die Bestimmungen des EU-Informationsgesetzes ver-

wiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Beate Hartinger-Klein 
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